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1. 87. Änderung des Flächennutzungsplans -Wardstraße- 
 hier: 1) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
  
 

Zu 1) Aufstellungsbeschluss 
Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 14.06.2016 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in 
der zu dem Zeitpunkt gültigen Fassung, folgenden Beschluss gefasst: 
 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 i. V. 
m. § 8 Baugesetzbuch (BauGB), den Flächennutzungsplan der Stadt 
Emmerich am Rhein für einen Bereich nördlich der Wardstraße, östlich 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche, südlich der Wohnbebauung an 
der Eltener Straße, und westlich der Eltener Straße (Flurstücke 141, 142 
und 148, Flur 27, Gemarkung Emmerich und Flurstück 625, Flur 29, 
Gemarkung Emmerich) dahingehend zu ändern, dass die Darstellung 
einer Wohnbaufläche sowie einer Fläche für Landwirtschaft 
umgewandelt wird in eine „Sonderbaufläche Lebensmitteldiscounter“. 
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Die Verfahrensgebietsgrenze ist in der nachstehenden Planskizze dargestellt. 
 

 
 
Planungsziele 
 
Die von der Planung betroffenen Flächen werden derzeit durch den großflächigen 
Lebensmitteldiscountmarkt mit einer Verkaufsfläche von ca. 856 qm und einer 
Geschossfläche (Grundfläche) von ca. 1.248 qm sowie zugehörigen Stellplätzen genutzt.  
Der Betreiber hat zwei Bauvoranfragen eingereicht, die eine Erweiterung des Marktes bzw. 
den Abriss und Neubau mit wesentlich größeren Verkaufsflächen vorsehen. 
 
Da der Standort des Lebensmitteldiscounters außerhalb der im Einzelhandelskonzept der 
Stadt Emmerich am Rhein ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche liegt, sollen für den 
bestehende Betrieb wesentliche Erweiterungen und Nutzungsänderungen bezüglich der 
Sortimentsstruktur ausgeschlossen werden.   
 
Hierzu soll die Fläche im Flächennutzungsplan zukünftig als „Sonderbaufläche 
Lebensmitteldiscounter“ dargestellt werden. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB vom 14.06.2016 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Emmerich am Rhein, 21.07.2016 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Peter Hinze  
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2. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Cristian Alin Cristofan 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 09.09.2015 Aktenzeichen:  091362210 
 
An 
Herrn 
Cristian Alin Cristofan 
geb. am 25.11.1980 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Bdul Siderurgistilor Nr. 24 Bl. SD6B Sc.Ap. 110 mun 
516107 Galati 
Rumänien 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 02.06.2016 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Runge 
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3. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Gustaw Gainski 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.10.2015 Aktenzeichen:  091362872 
 
An 
Herrn 
Gustaw Gainski 
geb. am nicht bekannt 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Ul. Stefana Zeromskiego 19 
16-001 Kleosin 
Polen 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 02.06.2016 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Runge 
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